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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.09.1999

Norm

FBG §31

FBG §33

KO idF IVEG §77a Abs2

KO §79

KO §176

Rechtssatz

§ 77a Abs 2 KO ordnet nur die Löschung der auf Grund eines Konkursverfahrens erfolgten Eintragungen im

Firmenbuch an, verfügt aber keineswegs eine Löschung auch der historischen Daten in dem Sinn, dass diese aus der

Datei gänzlich entfernt werden.
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